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6. Abschnitt 

Pflegezeiten 

§ 48 

Fernbleiben vom Dienst, Urlaub 
und Teilzeitbeschäftigung 

(1) Die Voraussetzungen für das Fernbleiben vom Dienst nach § 74 Abs. 1 LBG sind auf 

Verlangen durch ein ärztliches Zeugnis über die Pflegebedürftigkeit oder die Erforderlichkeit 

der Maßnahmen nach § 74 Abs. 1 LBG nachzuweisen. Als pflegebedürftig im Sinne von § 74 

Abs. 1 LBG gelten Personen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch erfüllen oder voraussichtlich erfüllen werden. 

(2) Bei Urlaub nach § 74 Absatz 2 LBG oder Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 2 und 3 

LBG haben Beamtinnen und Beamte die Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen 

durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung 

versicherten Pflegebedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Als 

pflegebedürftig im Sinne von § 74 Absatz 2 und 3 LBG gelten Personen, die die 

Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. 

(3) Zur Inanspruchnahme von Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 4 LBG ist 

die Erkrankung durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

(4) Der Urlaub oder die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 2 bis 4 LBG 

sind spätestens zwei Wochen vor Beginn schriftlich zu verlangen oder zu beantragen. Bei 

Vorliegen dringender Gründe ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. 

Dabei ist gleichzeitig zu erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang der Urlaub 

oder die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen werden sollen. Im Falle eines Antrags 

auf Teilzeitbeschäftigung ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 

§ 48a 

Krankenfürsorge, Erstattung von 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen 

Während eines Urlaubs unter Wegfall der Bezüge nach § 74 LBG werden Leistungen 

entsprechend den §§ 46 und 47 gewährt. 

§ 48b 

Änderung der Inanspruchnahme von Pflegezeiten 

(1) Der Urlaub oder die Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 2 LBG können bis längstens 

sechs Monate, eine Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 3 LBG bis längstens 24 Monate, 

insgesamt jedoch nur bis zur Höchstdauer von 24 Monaten, für jede pflegebedürftige nahe 

Angehörige oder jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen in Anspruch genommen 



werden. Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommener Urlaub oder in Anspruch 

genommene Teilzeitbeschäftigung kann bis zur Höchstdauer verlängert werden. Auf die 

Verlängerung besteht ein Anspruch, wenn ein vorgesehener Wechsel in der pflegenden 

Person aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 

(2) Ist die Pflegebedürftigkeit entfallen oder ist die häusliche Pflege, die häusliche oder 

außerhäusliche Betreuung nach § 74 Absatz 2 und 3 LBG oder die Begleitung nach § 74 

Absatz 4 LBG unmöglich oder unzumutbar geworden, endet der Urlaub oder die 

Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Absatz 2 bis 4 LBG vier Wochen nach Eintritt der 

veränderten Umstände. Die Bewilligungsbehörde ist über die veränderten Umstände 

unverzüglich zu unterrichten. Die Rückkehr aus dem Urlaub, der Übergang zur 

Vollzeitbeschäftigung oder eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist auf 

Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung des Urlaubs oder 

der Teilzeitbeschäftigung nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht 

entgegenstehen.« 

 


